Zur Begutachtung von cerebrovasculären Erkrankungen

Anhand eines Fallbeispiels werden Beurteilungskriterien in den verschiedenen Rechtsbereichen dargelegt.
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I. Fallbericht

Ein bis dahin gesunder, sportlicher  50-jähriger Bankdirektor ohne Herz-Gefäß-Risiko-Erkrankungen erlitt auf einer Geschäftsreise bei einem PKW-Unfall mit Mehrfachüberschlag eine commotio cerebri und eine HWS-Distorsion. Es erfolgte eine 24-stündige stationäre Überwachung. Vorhandene Kopf- und Nackenschmerzen wurden mit Ibuprofen behandelt. 12 Tage später traten plötzlich heftige anhaltende linksseitige Gesichtsschmerzen auf, weitere 2 Tage danach eine rasch zunehmende hochgradige rechtsseitige Hemiparese und eine unvollständige sensomotorische Aphasie, welche zur Krankenhausaufnahme in der Neurologie führte. Klinisch imponierte hier außerdem ein linksseitiges Horner-Syndrom. Die ca. 6 Stunden nach Beginn der Lähmung durchgeführte Computertomographie des Hirnschädels zeigte eine unscharf begrenzte Hypodensität im Versorgungsgebiet der Arteria cerebri media (ACM) links als computertomographisch frühes Zeichen eines ischämischen Hirninfarktes. Mittels farbcodierter Duplexsonographie konnte in der ACI links ein Pendelfluß nachgewiesen werden. Es ergaben sich keine Zeichen einer Atherosklerose, auch stellte sich in Höhe der Carotisbifurcation kein intima flap dar. In der CT-gestützten Angiographie stellte sich innerhalb der linken  ACI ein exzentrisches Enhancement entsprechend dem Restlumen dar, umgeben von einer Hypodensität, welche wiederum durch ein geringes ringförmiges Enhancement umgeben war. Mit dieser Technik konnte eine 2 cm oberhalb der Carotisbifurkation beginnende und an die Schädelbasis reichende Dissektion nachgewiesen werden. Es wurde eine PTT-wirksame Heparintherapie initiiert. Hierunter bildete sich die hochgradige Hemiparese nur geringgradig zurück. Duplexsonographisch normalisierte sich die Blutflußgeschwindigkeit in der ACI. Eine am 14. Krankenhaustag durchgeführte MRI-Untersuchung des Kopfes zeigte einen embolisch bedingten Mediateilinfarkt links sowie in den T2-gewichteten Sequenzen eine Signalanhebung des linken Putamen und ncl. caudatus im Vergleich zur Gegenseite. Nach einer zunächst stationären, später ambulanten neurologischen und neuropsychologischen Rehabilitation über 3 Monate stellte sich zwar eine weitere deutliche Verbesserung der Hemiparese dar, allerdings verblieb ein typisches Wernicke-Mann- Gangbild und eine Parese des rechten Armes gegen moderaten Widerstand. Die sensomotorische Aphasie bildete sich soweit zurück, daß nur die Sprachproduktion noch etwas verlangsamt war bei beeinträchtigter Prosodie, das Sprachverständnis war vollständig wiederhergestellt. Aufgrund der Residualsymptome war eine Tätigkeit im Bankvorstand nicht mehr möglich, der Patient wurde in den vorgezogenen Ruhestand geschickt. 9 Monate nach dem Hirninfarkt trat ein 9-10 Hz Ruhe- und Aktionstremor (Antagonistentremor) der rechten Hand ohne weitere Zeichen eines Morbus Parkinson auf. Eine MRI des Kopfes zeigte zu dieser Zeit unverändert den Mediateilinfarkt, die Signalanhebung im Putamen und ncl. caudatus stellte sich indes nicht mehr dar. Hier zeigten sich keine strukturellen Veränderungen mehr. Die  Anamnese wies keine Bewegungsstörungen, metabolische Erkrankungen und den Gebrauch von Drogen und Psychopharmaka auf. Auch familienanamnestisch lagen keine vererbbaren extrapyramidal-motorischen erkrankungen vor.

II. Zur Kausalitätstheorie und Beweisanforderung
1.
Strafrecht

Nachweis des Kausalzusammenhanges mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Als kausal für eine bestimmte Folge gilt jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne daß auch der Erfolg entfiele. (conditio sine qua non, Bedingungstheorie) Dabei gilt jede Einzelbedingung als gleichwertig (Äquivalenztheorie).

2.
Zivilrecht

Es gilt die gleiche Beweisanforderung in Verbindung mit der Adäquanztheorie. Es muß das schädigende Ereignis nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch normalerweise geeignet sein, die in Rede stehende Schadensfolge herbeizuführen. Ein ungewöhnlicher, nicht vorhersehbarer Ablauf führt zur Ablehnung der Haftung für die Folgen.

3.
Sozialrecht

Es gilt die Theorie der wesentlichen Bedingung. Beweisführung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (> 50 %). Der Schaden ist mit Sicherheit nachzuweisen. Kausalzusammenhang zum Unfallereignis ist mit überwiegender Wahrscheinlickeit zu belegen. Wenn an dem Zustandekommen des Schadens mehrere Ursachen mitgewirkt haben, so kann der Arbeitsunfall nur dann als kausal anerkannt werden, wenn er eine wesentliche Teilursache der Schadensfolge gewesen ist. Der Kausalzusammenhang kann adäquat  und meist auch inadäquat  sein. (z.B.: Erleidet ein Arbeiter durch einen Betriebsunfall einen Schädelbruch und stirbt an Hirnlähmung, so ist für den Todeseintritt allein das Trauma conditio sine qua non: adäquater Zusammenhang. Wird er dagegen mit einer an sich harmlosen Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert und kommt bei einem Brand dieses Gebäudes zu Tode, so ist jedes Einzelereignis dieser Kette conditio sine qua non: inadäquater Zusammenhang.)

Verschlimmerung  vorbestehender Leiden. Der Unfall muß hierfür eine wesentliche Teilursache darstellen.

III. Zur Begutachtung von Unfällen

Grundsätzlich erfordert die Anerkennung als Unfallfolge das Vorliegen sowohl der haftungsbegründenden als auch der haftungsausfüllenden Kausalität. Haftungsbegründende Kausalität ist gegeben, wenn der Proband nachweislich einen Unfall erlitten hat. Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsstörung erleidet [z.B. AUB 88]. Die Unfalldefinition unterscheidet sich nicht in der gesetzlichen und privaten Unfallversicherung. Der Gutachter kann in aller Regel davon ausgehen, daß die haftungsbegründende Kausalität von der Versicherung vor der Vergabe des Gutachtenauftrags geprüft worden ist. Sollten sich allerdings während der Begutachtung ernstzunehmende Zweifel an dem Vorliegen eines Unfalls ergeben, so ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Aufgabe des Gutachters ist es, eine mögliche haftungsausfüllende Kausalität zu beurteilen. Hierzu ist zunächst ein Schaden bei dem Probanden nachzuweisen. Dieser Nachweis muß mit Sicherheit geführt werden. Sicherheit ist gegeben bei einem Grad an Wahrscheinlichkeit, der jeden vernünftigen Zweifel ruhen läßt, einen Zweifel aber grundsätzlich noch zuläßt. Eine haftungsausfüllende Kausalität ist definitionsgemäß dann gegeben, wenn nach der in der privaten Unfallversicherung gültigen Theorie der sozialen Adäquanz der Körper- oder Geisteszustand dem Unfallereignis noch sozialadäquat zugeordnet werden kann [Suchenwirth et al]. Psychische Folgeschäden sind in der privaten Unfallversicherung regelmäßig von der Versicherungspflicht ausgeklammert. Dies gilt nicht für neuropsychologische Defizite auf dem Boden von Hirnsubstanzverletzungen. Es kann hier im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten, eine posttraumatisch aufgetretene reaktive Depression von einer Frontalhirnschädigung abzugrenzen. In der gesetzlichen Unfallversicherung gilt für die Kausalitätsbeurteilung die Theorie der wesentlichen Bedingung. Es muß demnach mehr für als gegen einen Unfallzusammenhang bei konkurrierenden möglichen Ursachen sprechen. 

IV. Anwendung auf den vorliegenden Fall:
Kausalität

Die haftungsbegründende Kausalität liegt mit dem polizeilich aufgenommenen Autounfall vor. Ein Schaden ist ebenfalls mit Sicherheit belegt: Embolischer Hirninfarkt mit moderater sensomotorischer Hemiparese, leichtgradiger motorischer Aphasie mit vornehmlicher Störung des Sprachflusses, Ursächlich hierfür ist eine Dissektion des extracraniellen Abschnitts der ACI. Es ist die haftungsbegründende Kausalität zwischen dem Trauma und der Carotisdissektion zu prüfen. Der Unfallmechanismus (HWS-Distorsion) ist geeignet, den Schaden hervorzurufen, er ist sogar typisch, konkurrierende Ursachen liegen nicht vor, wenn von der Möglichkeit einer spontanen Dissektion aus ungeklärter Ursache abgesehen wird. Eine solche ist zwar als Ursache möglich, nicht aber überwiegend wahrscheinlich. Wie verhält es sich aber mit dem erst 9 Monate nach dem Unfall aufgetretenen Tremor der rechten Hand? Ist hier die haftungsausfüllende Kausalität ebenso evident? Es muß hier die gesamte Differentialdiagnostik einer Tremorerkrankung abgearbeitet werden. Es muß dann speziell, wenn sich wie im vorliegenden Fall keine symptomatische Ursache für den Tremor finden läßt und auch in der Verlaufsbeobachtung keine Hinweise für eine Parkinsonsche Erkrankung sprechen, die Frage nach der Spätmanifestation nach hypoxischer Basalganglienschädigung nach embolischen Hirninfarkt als Ursache dikutiert werden. Letztlich sprachen im vorliegenden Fall deutlich mehr Aspekte für als gegen einen Unfallzusammenhang: Der initiale Nachweis signalreicher Veränderungen in den Basalganglien, die strenge Unilateralität, auch im Verlauf über mehrere Jahre, das Fehlen einer Progredienz, die bekannte Zeitlatenz bis zum Auftreten extrapyramidalmotorischer Symptome nach hypoxischer Basalganglienschädigung und schließlich das Fehlen alternativer Ursachen. Die haftungsausfüllende Kausalität ist also auch für die Spätmanifestation des Handtremors gegeben.

Arbeitsunfähigkeit

Während der Phase der Akutbehandlung und der Rehabilitation beseht unstrittig Arbeitsunfähigkeit. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit richtet sich nach dem Schweregrad und der Dynamik der Erholung, es ist daher nicht möglich, eine allgemeingültige Zeitdauer anzugeben. Mit dem Eintreten der Konsolidierung stellt sich die Frage der Erwerbsfähigkeit bzw. deren Minderung, ein Wiedereingliederungsversuch wurde vereinbarungsgemäß in diesem Fall nicht durchgeführt.

Gesetzliche Rentenversicherung (MdE)

Die haftungsbegründende Kausalität ist durch das Vorliegen eines Wegeunfalls gegeben, die haftungsausfüllende über die Beantwortung der Frage nach der wesentlichen Bedingung der neurologischen Beeinträchtigungen zu beantworten. Wie bereits ausgeführt, stellt der Unfall die wesentliche Bedingung für die Hemiparese, die Aphasie und den Tremor dar. „Die MdE ist nach der körperlichen und geistigen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen; dabei sind seelische Begleiterscheinungen und Schmerzen zu berücksichtigen. Für die Beurteilung ist maßgebend, um wieviel die Befähigung zur üblichen auf Erwerb ausgerichteten Arbeit ... durch die als Folge einer Schädigung anerkannten Gesundheitsstörung beeinträchtigt ist.“ [§30, Abs. 1 BVG] Allein nicht nur vorübergehende, d.h. länger als 6 Monate anhaltende Schädigungsfolgen sind zu entschädigen. Der MdE-Grad ist vom ausgeübten Beruf unabhängig. Die moderate Hemiparese führt zu einer deutlichen Einschränkung der Fortbewegungsfähigkeit, die Parese des rechten Armes bei dem Rechtshänder zu einer funktionell bedeutsamen Einschränkung der Schreibfähigkeit, auch am Computer, die gestörte Sprachproduktion zu einer leichten Beeinträchtigung der Kommunikationsmöglichkeiten. Es sind also insgesamt wesentliche Aspekte körperlicher Funktionen betroffen, auf deren Intaktheit man im Berufsalltag angewiesen ist. Folgerichtig wird für die Hemiparese hier eine MdE von 30 v. H., für die Aphasie von 10 v.H. und für den Tremor von 20 v. H. veranschlagt. Nun bestehen Überschneidungen zwischen der Einschränkung durch den Tremor und der Parese, sodaß die einfache Addition der Grade unzulässig ist. Die Gesamt-MdE wird mit 50 v. H. geschätzt. (Es soll hier darauf hingewiesen werden, daß die Beurteilung naturgemäß nicht mit mathematischer Exaktheit erfolgen kann.)

Sozialer Nachteilsausgleich Behinderter (Schwerbehindertengesetz – GdB)

In diesem Bereich des  sozialen Entschädigungsrechts spielt die Kausalität keine Rolle. Es wird nach dem Finalitätsprinzip beurteilt, d. h. Art und Ursache einer Behinderung spielen keine Rolle. Der GdB bemißt sich allein nach der nicht nur vorübergehenden Regelwidrigkeit gegenüber dem für das Alter typischen Zustand. Bei der Beurteilung ist nicht die Unversehrtheit (wie in der Unfallversicherung) die Bezugsgröße, sondern die Leistungsminderung im Vergleich zum Gesunden. Die Ziele im SchwbG sind: 

· Berufliche Wiedereingliederung

· Nachteilsausgleich, z. B. 

· Öffentlicher Personenverkehr

· Steuererleichterungen

· Parkerlaubnis

· Rundfunkgebühren

Es existieren verschiedene Merkzeichen: G (Gehbehinderung), aG (außergewöhnliche Gehbehinderung), H (Hilfsbedürftigkeit), B (Begleitung), Bl (Blinde), RF (Rundfunk).

Zu beurteilen ist hier insbesondere die Gehbehinderung (Zeichen G). Im vorliegenden Fall ist der Patient nicht mehr in der Lage, mehr als 500m am Stück zu gehen. Das Kriterium G, welches bei einer Gehstrecke <2 km in 30 min. gegeben ist, liegt somit vor.  Eine außergewöhnliche Gehbehinderung (Zeichen aG) kann hier nicht angenommen werden. Sie liegt z. B. bei einem hochgradigen Querschnitts-Syndrom oder bei einer vollständigen Hemiparese vor. („ ... dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb seines KFZ bewegen kann.“) Ein positives und ein negatives Leistungsbild soll gezeichnet werden. Mögliche zeitliche, situative und Räumliche Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit müssen beurteilt werden. Die Frage nach einer Verbesserung des Leistungsbildes durch eine Rehabilitation ist zu beantworten. In unserem Fall beträgt der GdB 60, von einer weitergehenden Reha sind keine wesentlichen Verbesserungen der Leistungsfähigkeit mehr zu erwarten.

Private Unfallversicherung (Invalidität)

Der Schutz durch eine private Unfallversicherung beruht auf einem individuell geschlossenen Vertrag. Gleichwohl unterliegt dieser gesetzlichen Vorgaben und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die private Unfallversicherung ist der Grad an Invalidität gemessen an einem abstrakten allgemeinen Zustand der normalen körperlichen und geistigen Fähigkeiten unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer Aspekte (ohne Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit oder besonderer prätraumatischer Leistungsfähigkeit) zu beurteilen.

· Die Einschränkung der Prosodie führt zu einer Invalidität von 10%, die armbetonte Hemiparese mit einem Aktionstremor der Hand zu einer Gebrauchsbeeinträchtigung nach der Gliedertaxe von 2/5 Armwert und des Beines von 1/5 Beinwert.

Fahrtauglichkeit

Der Betroffene muß zum Führen eines KFZ geeignet sein, die notwendigen körperlichen und geistigen Fähigkeiten mitbringen.
Die Fahrtauglichkeit wesentlich beeinträchtigend ist der Aktionstremor der rechten Hand. Ohne spezielle Hilfsmittel läge Fahruntauglichkeit vor. Nach entsprechender technischer Ausstattung des Fahrzeugs (Automatik mit linksseitigem Pedal und Einarmlenkung) ist Fahrtauglichkeit gegeben. Mit dem Auftreten anfallsartiger Störungen der Motorik und des Bewußtseins ist zunächst nicht zu rechnen, die Rezidivwahrscheinlichkeit nach traumatischen Carotisdissektionen ist gering. Nicht ausgeschlossen ist das Auftreten einer symptomatischen Epilepsie. In einem solchen Fall gelten die Regeln der Fahrtauglichkeit bei Epilepsie (siehe dort).

Private Rentenversicherung (Berufsunfähigkeitsversicherung)
„Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Körperverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich für längere Zeit außerstande ist, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.“ (z.B. vertragliche Bedingung)

· Die Bezugsgröße ist hier also der ähnlich ausgebildete Konkurrent mit gleichen Kenntnissen und Fähigkeiten

· Das Kriterium der „Erwerbsminderung“ (MdE) als Maßstab der gesetzlichen Rentenversicherung , bei der es auf das allgemeine Erwerbsleben ankommt, kennt die private Versicherung nicht. Auch Bescheide des Versorgungsamtes , in denen ein „Grad der Behinderung“ (GdB) attestiert wird, sind ohne Belang.

· Zu beurteilen ist der Grad der Minderung der Leistungsfähigkeit in einer spezifischen individuellen Arbeitssituation.

· Es kann differentierend gefragt werden nach Einschränkungen in spezifischen Teiltätigkeiten, z. B. für einen Gastwirt: Einkaufen, Speisenzubereiten, Servieren, Ein- und Ausladen von Waren, Buchführung.

· Es kann nach der Leistungsminderung in spezifischen körperlichen Funktionsbereichen gefragt werden, z. B. Heben und Tragen, Stehen, Sitzem, Bücken, Hocken, Knien usw.

· In der Regel wird nach in Frage kommenden Tätigkeiten gefragt

· Auf etwaige Maßnahmen zur Förderung der Heilung bzw. Minderung der Berufsunfähigkeit ist hinzuweisen

· Zur Prognose Stellung nehmen

Im diskutierten Fall liegt Berufsunfähigkeit vor, da den sehr hohen Anforderungen an Bewegung, Rede, Ausdrucksfähigkeit und zeitlicher Arbeitsbelastung eines Vorstandsmitgliedes einer großen Bank mit den aus dem Unfall resultierenden Einschränkungen mit Hemiparese, Tremor und Aphasie, selbst wenn diese nur gering ausgebildet ist, auf Dauer nicht mehr entsprochen werden kann. Eine Verweistätigkeit existiert ebenfalls nicht.

Hilflosigkeit (Zeichen H) und Pflegebedürftigkeit

· Pflegezulage nach BVG

· Pflegeleistungen nach SGB VII

· Erhöhter Pauschbetrag für Behinderte nach EstG

· Unentgeltliche Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln nach SchbG

1. Hilfen sind erforderlich für die gewöhnlich und regelmäßigen Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, z. B. Waschen, Ankleiden, Rasieren, Essen, ... (mindestens 2 Verrichtungen, mindestens einmal täglich, mindestens 90 Minuten, Grundpflege davon mindestens 45 min.)

2. Umfang der Hilfen muß erheblich sein (dauernd bei zahlreichen relevanten Verrichtungen auf fremde Hilfe angewiesen, mindestens dreimal täglich, mind. 3h, Grundpflege mind. 2 h)

3. Pflegebedarf rund um die Uhr

4. Härtefälle mit außergewöhnlichem Pflegebedarf, der die Anforderungen der Stufe 3 weit übersteigt.

Es müssen vom Gutachter die Situationen geschildert werden, in denen Hilfe gebraucht wird, zudem, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum. Eine leichte armbetonte Hemiparese führt in der Regel nicht zu einer Hilflosigkeit, auch der zusätzlich vorhandene Aktionstremor bei einem Rechtshänder führt in der Regel nicht zur Erfüllung der Zeitkriterien der Stufe 1.

Arzthaftungsfragen im Zivilprozeß
Angenommen, nach dem Autounfall mit HWS-Distorsion begab sich der Patient wegen anhaltender Nackenschmerzen in manualtherapeutische Behandlung, welche 2 Tage vor dem Auftreten der Dissektion durchgeführt worden ist, und weiter angenommen, er wird durch einen Zeitungsartikel darauf aufmerksam gemacht, daß (angeblich) beim „Einrenken“ der HWS Gefäßdissektionen auftreten können: Es wird ein zivilprozeßrechtlicher Arzthaftungsprozeß gegen den Manualtherapeuten eröffnet. Als Gutachter in einem solchen Prozeß sind im Wesentlichen folgende Fragen zu beantworten:

· War der Eingriff indiziert in dieser Form?

· Wurde die erforderliche Sorgfalt beachtet?

· Diskussion bei mehreren zur Auswahl stehenden Verfahren

· Aufklärung über Risiken mehrerer in Frage kommender Verfahren

· Ist ein Schaden entstanden? [Weniger Frage, ob überhaupt Schaden (Strafrecht), als Frage nach typischen Krankheitsfolgen (beschreiben, Verlauf, Behinderung)]

· Besteht ggf. ein Kausalzusammenhang zwischen aufgetretenem Schaden und einer Mißachtung der Sorgfalt?

· Sicherer Nachweis des Kausalzusammenhanges gefordert

· Frage nach Wahrscheinlichkeit kann gestellt werden

· Frage nach Typizität des Schadens

· kann ein Kausalzusammenhang aufgrund fehlender Angaben nicht geklärt werden, ist dies anzusprechen

· Prinzip: Kausalität nach Adäquanztherorie

· Ist Fehler begangen worden?

· Wenn ja, ist der Fehler geeignet, den aufgetretenen Schaden zu verursachen? (Der Fehler muß ganz allgemein geeignet sein, den Schaden zu erklären.)
· Beweiserleichterungen

· Anscheinsbeweis

· Grober (schwerer) Behandlungsfehler-„Fehler, der schlechterdings nicht unterlaufen darf“, „der unverständlich und unverantwortlich“ ist

· Dokumentationsmangel

· „Anfängeroperation“

Im vorliegenden Fall müßte hier auf wissenschaftlicher Basis als zusätzliche mögliche konkurrierende Ursache der Gefäßdissekton ein manualtherapeutisches Eingreifen an der HWS diskutiert werden. Wahrscheinlich dürfte es nicht gelingen, mit der erforderlichen Sicherheit, die Manipulation als allein kausal für die Dissektion einzustufen. Wenn allerdings Beweislasterleichterungen geltend gemacht werden können, wie z. B. fehlende Aufklärung, fehlende Dokumantation, kann es zu einer Beweislastumkehr mit der Folge kommen, daß der beschuldigte Manualtherapeut beweisen muß, daß es auch ohne sein Manöver zu einer Dissektion gekommen wäre, was schlechtzertdings nicht möglich sein dürfte. Mit einem solchen Beispiel wird die Notwendigkit einer sachgerechten Aufklärung und Dokumentation unterstrichen.
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